
Satzung der Genossenschaft 
 Gärtnerhof Entrup eG 

 
§ 1 Name, Sitz, Gegenstand 
(1) Die Genossenschaft heißt: Gärtnerhof Entrup eG mit 
Sitz in 48341 Altenberge 
(2) Die Genossenschaft bewirtschaftet den landwirt-
schaftlichen Betrieb in 48341 Altenberge, Entrup 119 
nach den Richtlinien des biologisch-dynamischen Land-
baues. Es werden landwirtschaftl. Produkte nach diesen 
Richtlinien erzeugt, verarbeitet, und es wird Handel mit 
ökologisch erzeugten Produkten betrieben.  
Die Genossenschaft arbeitet eng zusammen mit dem 
Verein Entrup 119 e.V., Initiative zur Erforschung und 
Förderung des biologisch- dynamischen Landbaues. 
(3) Geschäfte mit Nichtmitgliedern sind zulässig. 
(4) Die Genossenschaft kann sich an anderen Unter-
nehmen beteiligen. 
(5) Das Wirtschaftsjahr ist ab 1.7.10 vom 1.7. – 30.6. .  
 
§ 2 Geschäftsanteil, Zahlungen,  
Rücklagen, Nachschüsse, Verjährung 
(1) Der Geschäftanteil beträgt 250,00 € . Mindestens 100 
€  davon sind sofort nach der Zeichnung einzuzahlen. 
Der Rest des Geschäftsanteils ist innerhalb eines Jahres 
danach in einer Summe einzuzahlen. 
(2)  Die Mitglieder können bis zu 20 Geschäftsanteile 
übernehmen. 
(3) Durch Beschluss der Generalversammlung kann ein 
Eintrittsgeld festgelegt werden, das den Rücklagen zuge-
führt wird. 
(4) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 20% des 
Jahresüberschusses zuzuführen, bis mindestens 100% 
der Summe der Geschäftsanteile erreicht sind. 
(5) Die Mitglieder sind nicht zur Leistung von Nach-
schüssen verpflichtet. 
(6) Die Mitglieder haben Anspruch auf die vom Vorstand 
beschlossene Rückvergütung. 
(7) Ansprüche auf Auszahlung von Gewinnen, Rückver-
gütungen und Auseinandersetzungsguthaben verjähren 
in zwei Jahren ab Fälligkeit. Die Beträge werden der 
Rücklage zugeführt. 
(8) Einlagen der Mitglieder sind möglich. 
 
§ 3 Generalversammlung 
(1)  Die Generalversammlung wird durch unmittelbare 
Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder in Textform ein-
berufen. Die Einladung muss mindestens 21 Kalenderta-
ge vor der Generalversammlung abgesendet werden. 
Ergänzungen und Änderungen zur Tagesordnung müs-
sen spätestens zehn Kalendertage vor der Generalver-
sammlung abgesendet werden.  
(2)  Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversamm-
lung ist unabhängig von der Zahl der Teilnehmer be-
schlussfähig. 
(3)  Jedes Mitglied hat eine Stimme. 
(4)  Die Generalversammlung bestimmt die Versamm-
lungsleitung auf Vorschlag des Aufsichtsrates. 
(5)  Beschlüsse erfordern eine ¾ Mehrheit. Wird diese 
Mehrheit nicht erreicht, so ist bei notwendigen Beschlüs-
sen und Wahlen innerhalb von 4 Wochen eine weitere 
Versammlung einzuberufen, auf der dann mit einfacher 
Mehrheit entschieden wird. 

(6)  Die Generalversammlung beschließt eine Geschäfts-
ordnung. Darin kann eine virtuelle Mitgliederversamm-
lung zur Vorbereitung der Generalversammlung vorge-
sehen werden. 
(7)  Beschlüsse werden gem. § 47 GenG protokolliert. 
(8)  Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des 
Aufsichtsrates. Sie bestimmt ihre Anzahl und Amtszeit. 
 
§ 4 Vorstand 
(1)  Der Vorstand besteht aus zwei Mitgliedern. Er wird 
vom Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Der Aufsichtsrat 
bestimmt die Amtsdauer. 
(2)  Der Vorstand kann auch schriftlich, telefonisch und 
auf elektronischen Wege Beschlüsse fassen.  
(3)  Dienstverträge mit   Vorstandsmitgliedern werden 
vom Aufsichtsrat im Rahmen der Richtlinien der Gene-
ralversammlung abgeschlossen.  
(4)  Der Vorstand führt die Genossenschaft in eigener 
Verantwortung. Er bedarf der Zustimmung des Aufsichts-
rates für die Aufstellung des Wirtschaftsplans, für außer-
planmäßige Geschäfte, deren Wert 5.000,- €  übersteigt, 
bei wiederkehrenden Leistungen berechnet für die Frist 
bis zur möglichen Vertragsbeendigung, sowie für Ge-
schäftsordnungsbeschlüsse. Die Zustimmung kann für 
gleichartige Geschäfte generell erteilt werden. 
 
§ 5 Aufsichtsrat 
(1)  Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitglie-
dern. Er wird einzeln vertreten vom Vorsitzenden oder 
von dessen Stellvertreter. 
(2)  Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 
die Hälfte der Mitglieder an der Beschlussfassung teil-
nimmt. Der Aufsichtsrat kann schriftlich, telefonisch oder 
auf elektronischem Wege Beschlüsse fassen, wenn kein 
Aufsichtsratmitglied der Beschlussfassung widerspricht.. 
(3)  Der Aufsichtsrat überwacht die Leitung der Genos-
senschaft, berät den Vorstand und berichtet der General-
versammlung. 
 
§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft, 
Ausschluss, Auseinandersetzung 
(1)  Die Kündigungsfrist beträgt ein Jahr zum Schluss des 
Geschäftsjahres. 
(2)  Mitglieder, die die Genossenschaft schädigen, kön-
nen ausgeschlossen werden. 
(3)  Die Mitglieder sind verpflichtet, der Genossenschaft 
ihre Anschrift / e-Mail Adresse mitzuteilen. Nicht er-
reichbare Mitglieder können ausgeschlossen werden. 
(4)  Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Ge-
gen den Ausschlussbeschluss kann binnen sechs Wo-
chen nach Absendung beim Aufsichtsrat Widerspruch 
eingelegt werden (Ausschlussfrist). Erst nach Entschei-
dung des Aufsichtsrats kann der Ausschluss gerichtlich 
angefochten werden. Über Ausschlüsse von Mitgliedern 
des Vorstandes oder Aufsichtsrates entscheidet die Gene-
ralversammlung. 
(5)  Beim Auseinandersetzungsguthaben werden Verlust-
vorträge anteilig abgezogen. 
 
§ 7 Bekanntmachungen 
Bekanntmachungen, deren Veröffentlichung vorge-
schrieben ist, erfolgen unter der Firma der Genossen-
schaft in Westf. Nachrichten, Borghorster Ausgabe. 


